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1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2018 

Aufgrund der §§ 112 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat 

der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 31.01.2018 folgende Nachtragshaushalts-

satzung beschlossen: 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt 

geändert und neu festgesetzt: 

1.    im Ergebnishaushalt 

1.1 die ordentlichen Erträge  261.553.200 € 

  erhöht um 3.300.500 € 

  auf 264.853.700 € 

 

1.2  die ordentlichen Aufwendungen  261.486.500 € 

  erhöht um 1.217.900 € 

  auf 262.704.400 € 

 

1.3  die außerordentlichen Erträge unverändert 0 € 

1.4  die außerordentlichen Aufwendungen unverändert 6.000 € 

 

2. im Finanzhaushalt 

2.1 die Einzahlungen aus laufender 

 Verwaltungstätigkeit  254.458.000 € 

  erhöht um 3.300.500 € 

  auf 257.758.500 € 

 

2.2 die Auszahlungen aus laufender 

 Verwaltungstätigkeit  245.491.200 € 

  erhöht um 1.217.900 € 

  auf 246.709.100 € 

 

2.3 Einzahlungen für 

 Investitionstätigkeit unverändert 3.264.400 € 

 

2.4 Auszahlungen für 

 Investitionstätigkeit  16.738.100 € 

  erhöht um 11.450.000 € 

  auf 28.188.100 € 

 

2.5  Einzahlungen für 

 Finanzierungstätigkeit  18.230.700 € 

  erhöht um 11.450.000 € 

  auf 29.680.700 € 

 

2.6 Auszahlungen für 

 Finanzierungstätigkeit  11.651.400 € 

  erhöht um 173.200 € 

  auf 11.824.600 € 



 

 

Die festgesetzten Gesamtbeträge im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmen-

horst werden nicht verändert. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 

13.473.700 € um 11.450.000 € erhöht und damit auf 24.923.700 € neu festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes 

Baubetrieb Delmenhorst wird nicht verändert. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes 

Baubetrieb Delmenhorst wird nicht verändert. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert. 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch 

genommen werden dürfen, wird nicht verändert. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) unverändert  380 v. H.  

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    470 v. H. 

  erhöht um    60 v. H. 

  auf  530 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer    425 v. H. 

  erhöht um    10 v. H. 

  auf  435 v. H. 

 

Delmenhorst, den 01.02.2018 

STADT DELMENHORST 

 

 

Axel Jahnz 

Oberbürgermeister 
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Vorbericht 

 

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 

der Stadt Delmenhorst 

 

 
Allgemeines 

 
Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Delmenhorst wurde vom Rat der Stadt in der Sit-
zung am 14. 12. 2017 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde eine leichte Überde-
ckung in Höhe von rd. 0,06 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung investiver Maß-
nahmen wurden Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 13,47 Mio. € veranschlagt.  
Die durch den Rat in seiner Sitzung am 28.11.2017 mit großer Mehrheit beschlossene 
Übernahme des derzeit mit seinen verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen 
Phasen der Insolvenz befindlichen Stadtkrankenhauses ist nicht im beschlossenen 
Haushalt abgebildet. Aufgrund des erarbeiteten Finanzierungskonzeptes wurde nun-
mehr der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig. 
 
Finanzierungskonzept Stadtkrankenhaus 

 
Im Rahmen der Übernahme sind folgende Punkte in eine Finanzierung zu bringen: 
 
Bürgschaften/Sicherheiten:   

• Bankbürgschaft 13,0 Mio. € (E) 
• Zukunftssicherungsvertrag 2,5 Mio. € (A) 
• Bankbürgschaft (0,6 Mio.€) / Forderungsabtretung aus 

Nutzungsüberlassung (6,7 Mio. €) 
7,3 Mio. € (A) 

Finanzierungsbedarf der neu zu gründenden Gesellschaft:   

• 2018 Verlustausgleich 3,0 Mio. € (E) 
• 2018 Invest inkl. Kaufpreis und Brandschutz 4,5 Mio. € (K) 
• 2018 Working capital 5,8 Mio. € (K) 

Finanzverpflichtungen aus Neubau:   
• Kapitaldienst vor Inbetriebnahme (Ann. 0,5 Mio.€/Jahr 

ab 2019) 
0,5 Mio. € (E) 

• Kauf Erbbaurecht 1,3 Mio. € (K) 
 
Der Buchstabe am Ende jeder Zeile stellt die vorgesehene Finanzierungsform dar. 
 
(A): Abschluss 2017 
 
Der Abschluss des Haushaltsjahres 2017 stellt sich nach ersten Prognosen und Hoch-
rechnungen deutlich positiv dar. Ein im letzten Finanzbericht zum 31. Oktober 2017 
dargestellter prognostischer Überschuss in Höhe von 5,6 Mio. € wird noch einmal 
deutlich gesteigert werden können. Bei einem restriktivem Vorgehen im Abschluss 
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2017 wird davon ausgegangen, dass die o.g. Bürgschaften (9,8 Mio. €) im Rahmen 
eines ausgeglichenen Abschlusses über Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten finan-
zierbar sind. 
 
(E): Ergebnishaushalt 2018 über Nachtrag 
 
Durch die im Nachtrag dargestellten Einsparungen im Haushalt (s. Liste Haushalts-
verbesserungen) sollen folgende Punkte finanziert werden: 

• Nach Übergang der durch die Stadt verbürgten Verbindlichkeiten in Höhe 
von rd. 13 Mio. € in die neu zu gründende Gesellschaft wird der für die 
Rückzahlung der Verbindlichkeiten notwendige Kapitaldienst in Höhe von 
zusätzlich rd. 1 Mio. € im städtischen Haushalt abgebildet. 

• der prognostische Verlustausgleich der neuen Krankenhausgesellschaft in 
Höhe von 3 Mio. € 

• Zinsen für die erhöhte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 0,2 Mio. € 

Den Einsparungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. € steht somit ein Finanzierungsbedarf in 
Höhe von rd. 4,2 Mio. € gegenüber. 

(K): Finanzhaushalt 2018 über Kredite 
 
Die erhöhte Kreditaufnahme ist für folgende Investitionen vorgesehen: 

• Grundstücksankauf Neubaufläche 1,3 Mio. € 
• Investitionszuschuss an die Krankenhausgesellschaft lt. Sanierungskonzept 

in Höhe von 1,5 Mio. € 
• Brandschutzmaßnahmen lt. Bescheid der Bauaufsicht in Höhe von 1,0 Mio. 

€ 
• Kaufpreis und Ausstattung mit Working capital in Höhe von 7,75 Mio. € 

Hieraus ergibt sich eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 11,55 Mio. €, die 
durch die Streichung der vorgesehenen Mittel für einen Verwaltungsneubau um 0,1 
Mio. € auf 11,45 Mio. € abgesenkt werden können. 
 

1. Nachtrag - Ergebnishaushalt 

 
Über die Liste der Haushaltsverbesserungen werden Einsparungen in Höhe von rd. 
6,25 Mio. € generiert. Nach Abzug des in 2018 notwendigen Finanzierungsbedarfes 
für die Übernahme des Krankenhauses in Höhe von 4,17 Mio. € und unter Einbezie-
hung der bisherigen Überdeckung in Höhe von 0,06 Mio. € ergibt sich ein Haushalts-
überschuss in Höhe von rd. 2,14 Mio. €.  
 
Die Haushaltsverbesserungen ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Maßnah-
men: 
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Steuern 

Steuererhöhungen in Höhe von 2,1 Mio. € sind von der Stadt steuerbar und insbe-
sondere durch die Einbeziehung der Grundsteuer auch als sicher anzusehen. Die He-
besätze der angesprochenen Realsteuern bewegen sich nunmehr leicht oberhalb des 
Durchschnittes der kreisfreien Städte. Bei der Automatensteuer entspricht die Steuer 
dem Prozentsatz fast aller übrigen kreisfreien Städte. 

Ausgaben im Sozialbereich 

Der Rückgang der Flüchtlingszahlen schlägt mit ca. einer ¾ Mio. € zu Buche. Dar-
über hinaus wird von der Umsetzung des Koalitionsvertrages (Beitragsfreiheit KITA) 
und der verspäteten Fertigstellung einer KITA ein Effekt in Höhe von 1,1 Mio. € er-
wartet. Der Effekt der Beitragsfreiheit wurde in Anlehnung der Auswirkungen des 
Gebührenwegfalles im 3. KITA-Jahr konservativ ermittelt. Durch Personalverschie-
bungen, die zu einer intensiveren Sachbearbeitung führen, sollen Effekte im Bereich 
der Unterbringung von Jugendlichen (Heim – Vollzeitpflege) sowie bei der Betreu-
ungsform im Bereich der Eingliederung in Höhe von zusammen rd. 0,6 Mio. € erzielt 
werden. 

Personalabbau 

Durch Personalabbau im Rahmen der natürlichen Fluktuation sollen durch die darge-
stellten Maßnahmen Effekte in den FB 10, 20, 30 und 70 sowie im Baubetrieb in Hö-
he von insgesamt rd. 0,5 Mio. € erreicht werden. Ein Abgleich mit den gesamtstädti-
schen Fluktuationslisten lässt diese Größenordnung realistisch erscheinen. 

Einmaleffekte 

Das Haushaltsjahr 2018 hat bereits begonnen. Die Umsetzung einiger abgebildeter 
Einspareffekte wirkt aufgrund von Vorlaufzeiten erst im Folgejahr vollständig. Aus 
diesem Grund sind im vorliegenden Nachtrag auch Einmaleffekte zur Kompensation 
der Wirkungsverzögerung im Jahr 2018 aufgelistet. Hierzu zählen insbesondere die 
Beiträge der städtischen Töchter. 
 
Investitionen 
 
Durch die Übernahme des Stadtkrankenhauses werden Investitionen in Höhe von 
11,55 Mio. € notwendig. Hierin enthalten sind neben einem Grundstücksankauf im 
Bereich des geplanten Neubaus auch notwendige weitere Investitionszuschüsse an 
die neu zu gründende Krankenhausgesellschaft enthalten. Der (noch nicht endgültig 
verhandelte) Kaufpreis aus der Insolvenzmasse in Höhe von 2 Mio. € wird eigenkapi-
talwirksam durch die zukünftige Krankenhausgesellschaft gezahlt. Auch das zur Be-
triebsaufnahme notwendige „Working-capital“, das sich an durchschnittlichen monat-
lichen Aufwendungen für Personal- und Sachausgaben orientiert, wird über eine Ei-
genkapitalaufstockung zur Verfügung gestellt. Hier wird eine evtl. Rückführung ge-
prüft, sobald die Gesellschaft eigenständige Beziehungen zum Bankensektor aufge-
baut hat.  Notwendige Ersatzbeschaffungen des laufenden Krankenhausbetriebes 
werden mit 1,5 Mio. € bezuschusst. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für die Durch-
führung von Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. 
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Für diese zusätzlichen Investitionen ist eine Finanzierung über Kreditaufnahme vor-
gesehen. Um die Gesamtverschuldung der Stadt Delmenhorst nicht im gleichen Um-
fang steigen zu lassen, ist vorgesehen, aus den noch nicht abschließend erstellten 
Abschlüssen der Jahre 2016 und 2017 insgesamt einen Betrag in Höhe von mindes-
tens 5 Mio. € an bereits genehmigter Kreditermächtigung verfallen zu lassen. 
 
Fazit 

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung wurde zur Finanzierung der Rekommuna-
lisierung des Stadtkrankenhauses aufgestellt. Das Finanzierungskonzept erreicht bei 
prognostisch ausgeglichenem Vorjahresabschluss einen Überschuss im Ergebnis des 
Jahres 2018 in Höhe von rd. 2 Mio. €. Dieser Überschuss wird in den Folgejahren 
noch ausgebaut. Er dient zur Finanzierung evtl. noch auftretender Risiken und zeigt 
weiterhin die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune, auch unter Einbeziehung 
der ausgewiesenen deutlichen Ausweitung des Rahmens für Investitionskredite, an. 
 
Delmenhorst, im Februar 2018 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. Axel Jahnz 
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